
 

 

RAHMEN-NUTZUNGSVEREINBARUNG 
FÜR INLAND AIS TRANSPONDER  
lt. § 14.05 Abs. 4 der Wasserstraßen-Verkehrsordnung 
(Ausrüstung von Fahrzeugen mit Inland AIS Transpondern auf der österreichischen Donau) 

 
 
 
 
 
 
 
zwischen 

via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellsch aft mbH  

Donau-City-Straße 1 

A-1220 Wien 
im Folgenden „via donau“ genannt 

 

einerseits 

 

und 

Firmenname  

Adresse 

PLZ Ort 
im Folgenden „der Nutzer“ genannt 

 

andererseits 
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1 PRÄAMBEL 

1.1 Gemäß § 14.05 Z 1 Wasserstraßen-Verkehrsordnung idF BGBl II Nr. 186/2008 müssen 

Fahrzeuge, welche die Wasserstraße Donau im Bereich zwischen Strom-km 1880,200 und 

Strom-km 2199,300, die Wasserstraßen Traun, Enns und March oder den Wiener Donaukanal 

befahren, mit einem Inland AIS Transponder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 415/2007 der 

Kommission vom 13.3.2007 zu den technischen Spezifikationen für Schiffsverfolgungs- und 

aufspürungssysteme nach Artikel 5 der Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlamentes und 

des Rates über harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste („RIS“) auf den 

Binnenwasserstraßen der Gemeinschaft ausgerüstet sein. Die Geräte müssen den 

fernmelderechtlichen Bestimmungen entsprechen. 

 

1.2 Gemäß § 14.05 Z 4 und 6 der Wasserstraßen-Verkehrsordnung sind Fahrzeuge, die nicht mit 

einem Inland AIS Transponder ausgerüstet sind, verpflichtet, mindestens 12 Stunden vor der 

Einfahrt in den Streckenbereich gemäß § 14.05 Z 1 Wasserstraßen-Verkehrsordnung einen 

Inland AIS Transponder von via donau anzufordern, an einer bekannt gegebenen Lände 

anzulegen und den Inland AIS Transponder unter Abschluss einer Nutzungsvereinbarung und 

Hinterlegung einer Kaution zu übernehmen (im Folgenden kurz „Trageverpflichtung“) und bei 

Verlassen des genannten Streckenbereichs an der mit via donau vereinbarten Stelle 

zurückzugeben. Diesbezüglich besteht für via donau die Verpflichtung, die zeitgerecht 

anfordernden Fahrzeuge mit Inland AIS Transpondern auszurüsten (im Folgenden kurz 

„Ausrüstungsverpflichtung“). 

 

1.3 Vor diesem Hintergrund kommen die Vertragsparteien wie folgt überein: 
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2 VEREINBARUNGSGEGENSTAND 

2.1 Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung (im Folgenden kurz „Vereinbarung“) sind die 

Bedingungen für die leihweise Bereitstellung des im Eigentum der via donau stehenden 

transportablen AIS-Transponders samt notwendigen Zubehör (Stromanschlusskabel, GPS- und 

VHF-Antenne sowie Stecker und Klemmvorrichtung, sonstiges), im Folgenden „Transponder“ 

genannt. Diese Vereinbarung regelt die Grundsätze für die leihweise Bereitstellung des 

Transponders, welche jeweils durch den Abschluss einer Einzelvereinbarung inklusive 

Übernahme- und Übergabeprotokoll ergänzt wird. Sämtliche Einzelvereinbarungen stellen somit 

einen integrierten Bestandteil dieser Vereinbarung dar. Jene Schiffe des Nutzers, für welche die 

unterschriebene Vereinbarung Gültigkeit besitzen soll, müssen im Anhang I aufgelistet werden.  

 

2.2 Die Nutzung des Transponders erfolgt gemäß § 14.05 Z 4 der Wasserstraßen-Verkehrsordnung, 

welche die Ausrüstung von Fahrzeugen mit Inland-AIS Transpondern auf der österreichischen 

Donau regelt. 

 

2.3 Die exakte Bezeichnung (Seriennummer und MMSI-Nummer) des Transponders sowie die 

Bezeichnung des Schiffes, für das der Transponder zur Verfügung gestellt wurde, sind in der dem 

Nutzer ausgehändigten Einzelvereinbarung festgehalten.  

 

3 NUTZUNG 

3.1 Der Transponder ist Eigentum der via donau und wird dem Nutzer auf dem Streckenabschnitt der 

österreichischen Donau zwischen den vereinbarten Montagestellen gemäß Punkt 4 und 5 dieser 

Vereinbarung gegen Sicherstellung (Einbehalt einer Kaution gemäß Punkt 8 dieser Vereinbarung) 

zur leihweisen Nutzung zur Verfügung gestellt. 

 

3.2 Die Nutzung des Transponders ist ausschließlich auf dem Fahrzeug gestattet, auf dem es von via 

donau bzw. einem von via donau beauftragten Partner montiert und bestätigt wurde. Die 

Weitergabe des Transponders an Dritte sowie eine eigenständige Demontage sind untersagt.  
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3.3 Die Nutzung des Transponders ist ausschließlich zu den in dieser Vereinbarung festgelegten 

Bedingungen und Zwecken zulässig, insbesondere ist die Nutzung des Transponders außerhalb 

des vereinbarten Streckenabschnittes untersagt.  

 

4 VORANMELDUNG, AUSGABE UND MONTAGE DES TRANSPONDER S 

4.1 Die Voranmeldung zur Montage eines Transponders hat mindestens 12 Stunden vor Eintritt des 

Fahrzeuges in den Streckenabschnitt gemäß § 14.05 Z 1 Wasserstraßen-Verkehrsordnung an 

der von via donau auf www.doris.bmvit.gv.at veröffentlichten Kontaktadresse zu erfolgen. 

Mangels rechtzeitiger Anmeldung besteht kein Anspruch auf Montage eines Transponders. Eine 

Haftung von via donau für etwaige diesbezügliche Rechtsfolgen aufgrund Nichteinhaltung der 

Ausrüstungspflicht, angefallene Warte- und Stehzeiten sowie entgangenen Gewinn ist 

ausgeschlossen. 

 

4.2 Die Montage des Transponders an Bord des Fahrzeuges erfolgt durch via donau oder durch 

einen von via donau beauftragten Partner an den von via donau festgelegten Montagestellen. Der 

Nutzer hat keinen Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Montagestelle oder eines 

bestimmten von via donau beauftragten Partners. 

 

4.3 Der genaue Zeitpunkt der Montage wird mit dem Nutzer nach erfolgter Voranmeldung kurzfristig – 

in der Regel durch telefonische Kontaktaufnahme – vereinbart. Seitens des Nutzers besteht kein 

Anspruch auf einen bestimmten Zeitpunkt der Montage. Bedingt durch die anzunehmende 

gleichzeitige Voranmeldung mehrerer Fahrzeuge ist speziell mit Inkrafttreten der Trage- bzw. 

Ausrüstungsverpflichtung mit Wartezeiten zu rechnen, für welche via donau keine Haftung trifft. 

 

4.4 Der Nutzer ist verpflichtet, die mit via donau (oder dem von via donau beauftragten und dem 

Nutzer namhaft gemachten Partner) vereinbarten Montagetermine einzuhalten, und trägt dafür 

Sorge, dass an Bord des Fahrzeuges entsprechende Platzverhältnisse (50 x 35 x 15 cm) und 

eine ausreichende gleichmäßige Stromversorgung (vorzugsweise 230 V Wechselspannung, 

optional 24 V Gleichspannung) vorhanden sind. Die für die Montage des Transponders 

notwendigen Schiffsdaten, wie z.B. Schiffsnummer und Rufzeichen und genauen 

Schiffsabmessungen sind bereitzuhalten. Der Nutzer ist verpflichtet, via donau bzw. den von via 

donau beauftragten Partner bei der Vereinbarung des Montagetermins auf allfällige für die 

Montage relevante technische Besonderheiten hinzuweisen. Weiters trägt der Nutzer dafür Sorge, 

dass via donau bzw. der von via donau beauftragte Partner ungehindert Zutritt auf das Fahrzeug 
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hat, und die erforderlichen Voraussetzung zur ordnungsgemäßen Montage vorhanden sind. Eine 

Haftung von via donau für etwaige diesbezügliche Rechtsfolgen aufgrund Nichteinhaltung der 

Ausrüstungspflicht wegen technischer Probleme im Betrieb des Transponders ist 

ausgeschlossen. Nach Abschluss der Montage bestätigen beide Vertragspartner, sohin auch der 

Nutzer, durch Unterzeichnung einer in die Einzelvereinbarung inkludierten Übernahmebestätigung 

die ordnungsgemäße Montage des Transponders. 

 

4.5 Im Fall der Nichteinhaltung vereinbarter Montagezeiten durch den Nutzer oder Nichterfüllung der 

nötigen Voraussetzungen werden allfällig via donau angefallene Kosten dem Nutzer in Rechnung 

gestellt. Eine Haftung von via donau für etwaige diesbezügliche Rechtsfolgen aufgrund 

Nichteinhaltung der Ausrüstungspflicht ist ausgeschlossen. 

 

4.6 Im Fall der Nichteinhaltung vereinbarter Montagezeiten durch via donau oder den von via donau 

beauftragten Partner, hat der Nutzer diesen Umstand bei der nächsten zu passierenden 

österreichischen Donauschleuse mittels Binnenschiffsfunk zu melden. In diesem Fall ist der 

Nutzer für etwaige diesbezügliche Rechtsfolgen wegen Nichteinhaltung der Ausrüstungspflicht 

nicht haftbar. 

 

4.7 Bei wiederkehrender Montage an Bord, trägt der Nutzer dafür Sorge, dass der Transponder an 

gleicher Stelle des Fahrzeuges wie bei der Erstmontage in Betrieb genommen werden kann. 

Sollte der Nutzer Adaptionen oder ein Platzwechsel wünschen, muss der Nutzer darauf bei der 

Vereinbarung des Montagetermins hinweisen und etwaige Vorbereitungen vornehmen muss. 

 

4.8 Für Schäden, die dem Nutzer durch die unsachgemäße Montage entstehen, haftet via donau nur 

bei Vorsatz und grob fahrlässigem Verhalten. via donau haftet nicht für schiffseigene Gehilfen und 

entgangenen Gewinn.  

 

5 VORANMELDUNG, RÜCKGABE UND DEMONTAGE DES TRANSPON DERS 

5.1 Der Nutzer ist verpflichtet, vor dem erwarteten Verlassen des vereinbarten Streckenabschnittes 

der Donau die Rückgabe des Transponders an der von via donau auf www.doris.bmvit.gv.at 

veröffentlichten Kontaktadresse mindestens 12 Stunden im Vorhinein anzumelden und den 

Transponder wieder zu retournieren. Weiters hat der Nutzer – soweit dies möglich ist – bereits 
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zum Zeitpunkt der Montage des Transponders einen möglichen Demontagetermin- und -Ort 

bekannt zu geben. 

 

5.2 Die Demontage des Transponders an Bord des Schiffes erfolgt an den von via donau 

festgelegten Montagestellen durch via donau oder durch einen von via donau beauftragten 

Partner. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Montagestelle- oder 

eines bestimmten von via donau beauftragten Partners. 

 

5.3 Der genaue Zeitpunkt der Demontage wird mit dem Nutzer nach erfolgter rechtzeitiger 

Voranmeldung kurzfristig – in der Regel durch telefonische Kontaktaufnahme – vereinbart. Der 

Nutzer hat keinen Anspruch auf Zuteilung eines bestimmten Demontagetermins. Bedingt durch 

die anzunehmende gleichzeitige Voranmeldung mehrerer Fahrzeuge ist speziell mit Inkrafttreten 

der Trage- bzw. Ausrüstungsverpflichtung mit Wartezeiten zu rechnen, für welche via donau keine 

Haftung trifft. 

 

5.4 Nach Abschluss der Demontage bestätigen beide Vertragspartner durch Unterzeichnung einer in 

die Einzelvereinbarung integrierten Übernahmebestätigung die ordnungsgemäße Rückgabe des 

Transponders. 

 

5.5 Im Fall der Nichteinhaltung der vereinbarten Demontagezeiten durch den Nutzer werden allfällig 

angefallene Kosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.  

 

5.6 Im Fall der Nichteinhaltung der vereinbarten Demontagezeiten durch via donau oder den von via 

donau beauftragten Partner, hat der Nutzer diesen Umstand bei der nächsten zu passierenden 

österreichischen Donauschleuse mittels Binnenschiffsfunk zu melden. via donau wird dann 

entsprechende Maßnahmen setzen.  

 

5.7 Mit Rückgabe des Transponders erlischt die Gültigkeit der jeweiligen Einzelvereinbarung für den 

darin genannten Transponder. 

 



 

© via donau – Jede Vervielfältigung, Weitergabe oder sonstige Verwertung darf nur auf Grund schriftlicher Ermächtigung erfolgen.  
 

Seite 8 von 14   

 

6 BETRIEBSPFLICHTEN DES NUTZERS 

6.1 Der Nutzer ist verpflichtet, den Transponder auf Fahrten auf dem österreichischen 

Streckenabschnitt der Donau gemäß § 14.05 Z 1 der Wasserstraßen-Verkehrsordnung zu 

betreiben. Während der Fahrt des Fahrzeuges ist eine ausreichende und unterbrechungsfreie 

Stromversorgung zu gewährleisten, beim Stilliegen über einen längeren Zeitraum kann die 

Stromversorgung unterbrochen werden. 

 

6.2 Dem Nutzer ist untersagt, den Transponder eigenständig ein- oder auszubauen oder Änderungen 

im oder am Transponder vorzunehmen. Der Nutzer ist zur sorgfältigen und sachgerechten 

Behandlung des Transponders gemäß dem, diesem beiliegenden Merkblatt verpflichtet. Der 

Nutzer unternimmt alle vertretbaren Anstrengungen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb 

erforderlich sind.  

 

6.3 Der Nutzer ist verpflichtet, sich vom ordnungsgemäßen Zustand des Transponders zu 

überzeugen und feststellbare Mängel an die von via donau auf www.doris.bmvit.gv.at 

veröffentlichte Kontaktadresse schriftlich zu melden. Diese Meldepflicht besteht auch im Fall einer 

Beschädigung des Transponders durch den Nutzer. 

. 

6.4 Der Nutzer ist verpflichtet, den Diebstahl oder Beschädigungen des Transponders durch Dritte 

umgehend polizeibehördlich zur Anzeige zu bringen und via donau unter Vorlage der 

polizeibehördlichen Anzeigebestätigung zu informieren.  
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7 HAFTUNG 

7.1 via donau haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der über den Transponder 

empfangenen Daten.  

 

7.2 Für Schäden, die durch den nicht ordnungs- und vereinbarungsgemäßen Gebrauch des auf den 

Nutzer registrierten Transponders entstehen, haftet ausschließlich der Nutzer. Bei einer 

Inanspruchnahme der via donau durch geschädigte Dritte ist der Nutzer verpflichtet, via donau 

schad- und klaglos zu halten.  

 

7.3 Jegliche mißbräuchliche Verwendung des Transponders wird ausnahmslos polizeibehördlich zur 

Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt. Das Recht der via donau auf zivilrechtlichen 

Schadenersatz bleibt hiervon unberührt. Die dreißigtägige Verjährungsfrist gemäß § 982 ABGB ist 

ausgeschlossen.  

 

7.4 Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes festgelegt ist, haftet via donau nicht für fahrlässiges 

Verhalten der ihr zuzurechnenden Personen, entgangenen Gewinn des Nutzers bzw. eines 

sonstigen Dritten sowie für fahrlässige Vertragsverletzungen, insbesondere resultierend aus 

Steh- und Wartezeiten sowie Verspätungen.  
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8 KAUTION 

8.1 Der Nutzer hinterlegt ausnahmslos vor Beginn der Montage bei via donau oder dem von via 

donau beauftragten Partner zur Deckung aller aus dem Nutzungsverhältnis anfallenden 

Ansprüche von via donau gegenüber dem Nutzer, welcher Art immer, eine Kaution in der Höhe 

von € 500,- (in Worten: EURO fünfhundert) in bar. Es werden keine anderen Zahlungsmodalitäten 

akzeptiert. Mit der Fertigung der jeweiligen Einzelvereinbarung samt Anfügung des Datums 

bestätigt via donau oder ein von via donau beauftragter Partner den Erhalt des gesamten 

Kautionsbetrages an diesem Tag. In Sonderfällen kann im Rahmen einer gesondert 

abgeschlossenen Rahmen-Nutzungsvereinbarung die Kaution pauschal im Vorhinein auf das via 

donau bekannt gegebene Konto hinterlegt werden.  

 

8.2 via donau ist berechtigt, während der aufrechten Nutzungsdauer die Kaution zur Deckung von 

aus der Nutzung des Transponders entstehenden Ansprüchen, wie insbesondere Schäden am 

Transponder, unbeschadet darüber hinausgehender (Schadenersatz) Ansprüche, einzubehalten. 

 

8.3 Werden bei der Rückgabe des Transponders Schäden am Transponder oder durch 

unsachgemäße Behandlung bedingte Mängel in der Funktion des Transponders festgestellt, ist 

via donau oder der von via donau beauftragte Partner ebenfalls berechtigt, unbeschadet darüber 

hinausgehender (Schadensersatz) Ansprüche, die Kaution zurückzubehalten. 

 

8.4 Nach Demontage und Prüfung des Transponders wird die Kaution, die Bestätigung des 

ordnungsmäßigen Zustands des Transponders vorausgesetzt, durch via donau oder den von via 

donau beauftragten Partner zurückerstattet. 
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9 DATENSCHUTZ 

9.1 Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich mit der Erhebung, Speicherung und elektronischen 

Verarbeitung der vom Transponder übermittelten Identitäts- und Positionsmeldungen gemäß den 

Regelungen der Novelle zum Schifffahrtsgesetz (BGBl. I Nr. 186/2008) (§ 24 Binnenschifffahrts-

Informationsdienste) einverstanden.  
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10 GERICHTSSTAND UND ANZUWENDENDES RECHT 

10.1 Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der gegenständlichen Vereinbarung ist ausschließlich das für 

den ersten Wiener Gemeindebezirk (Innere Stadt Wien) sachlich zuständige Gericht. 

 

10.2 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen 

internationalen Privatrechtes als vereinbart. 

 

 

11 SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

11.1 Bei Widersprüchen gilt in erster Linie diese Vereinbarung. Sekundär sind die Bestimmungen über 

die Leihe in §§ 971 bis 982 ABGB anzuwenden. 

 

11.2 Sollte sich aus der Übersetzung eine Abweichung zur deutschen Version ergeben oder eine 

Vertragsbestimmung in der Übersetzung verschiedene Möglichkeiten der Interpretation eröffnen, 

ist alleine der Wortlaut in der Version in Deutsch ausschlaggebend. 

 

11.3 via donau behält sich Änderungen dieser Vereinbarung vor. Änderungen werden schriftlich 

bekannt gegeben und treten 14 Tage nach Bekanntgabe in Kraft. 

 

11.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig oder unwirksam sein oder werden, 

berührt dies nicht die übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung. Die unwirksame Bestimmung 

ist durch eine solche gültige und wirksame zu ersetzen, die dem Zweck dieser Vereinbarung am 

nächsten kommt. 

 

11.5 Diese Vereinbarung wird in zwei (2) Ausfertigungen errichtet, von denen jede Partei eine erhält. 

 

 



 

© via donau – Jede Vervielfältigung, Weitergabe oder sonstige Verwertung darf nur auf Grund schriftlicher Ermächtigung erfolgen.  
 

Seite 13 von 14   

 

12 UNTERSCHRIFT   

Mit der Unterschrift unter diese Vereinbarung bestätigt der Nutzer, die angeführten 

Vereinbarungsbestandteile übernommen und den Inhalt der Vereinbarung zur Kenntnis genommen zu 

haben. 

 

 

 

 

…………., ………………………..    von via donau beauftragter Partner: 

 

 

       ……………………………………………….. 

 

 

 

………….,………………………….     Nutzer: 

 

 

       ……………………………………………….. 
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ANHANG I 

Auflistung der Schiffsnamen, für welche diese Rahmen-Nutzungsvereinbarung ebenfalls gültig ist: 

 

Schiffsname  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


